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Den Nachbarn Fl.Nr.: 444/5, 444/6, 444/7, 444/8, 444/9, 470/0, 
470/8, 470/26, 470/27, 470/28, 470/29, 470/30, 470/31, 470/32, 
470/33, 472, 472/1, 472/5, 472/6  und 492/1 , die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Eigentümern befinden, wird die er-
forderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung er-
setzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 71 
Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 524,525, 523 einsehen. Vereinbaren 
Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-42@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-22230, 
233-26222; 233-24861 bzw. 233-25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 29. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Brienner Str. 51 
Gemarkung: Sektion IV / Fl.Nr.: 5824/0 / 3. Stadtbezirk
Sanierung eines Rückgebäudes mit Anbau von zwei  
Balkonen und Umbau von sechs Wohneinheiten zu drei 
Wohneinheiten sowie Maßnahmen zur energetischen  
Gebäudesanierung WDVS Fassade, Austausch von  
Fenstern, Dachdämmung mit extensiver Dachbegrünung 
und Ergänzung Attika

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 27.03.2023, Az. 1.23-2022-22828-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Abweichungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 5819, Fl.Nr. 5821, Fl.Nr. 5822, Fl.Nr. 5827 
und Fl.Nr. 5827/2, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, 

Änderung des Flächennutzungsplans
mit integrierter Landschaftsplanung
für den Bereich VI/35
Truderinger Straße (südlich), Roßsteinstraße (westlich),
Schwanhildenweg (östlich)

Die vom Stadtrat der Landeshauptstadt München am 
30.11.2022 beschlossene Änderung des Flächennutzungs-
plans mit integrierter Landschaftsplanung für den Bereich 
VI/35 Truderinger Straße (südlich), Roßsteinstraße (westlich), 
Schwanhildenweg (östlich) wurde mit Hinweisen von der  
Regierung von Oberbayern mit Bescheid vom 21.03.2023 – 
Az. 4621.34_14-6 – gemäß § 6 des Baugesetzbuches geneh-
migt.

Die Änderung wird mit der Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuches wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begründung 
und der Zusammenfassenden Erklärung vom Tag der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung an zu Einsicht beim Refe-
rat für Stadtplanung und Bauordnung – Hauptabteilung I, Blu-
menstraße 31 (Eingang Angertorstraße 2), 80331 München, III. 
Stock, Zimmer 324, bereitgehalten. Termine zur Einsichtnah-
me können telefonisch unter der Telefonnummer 089 / 233 2 
47 38 oder per E-Mail unter plan.fnp@muenchen.de vereinbart 
werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt der Flächennut-
zungsplanänderung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 215 des Baugesetzbuches:

Unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemein-
de unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. 
 

München,28. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Am Schnepfenweg 
Gemarkung Feldmoching; Flurnrn. 470/7, 470/35, 471/0 
und 473/1; Stadtbezirk: 24
Neubau zweier Mehrfamilienhäuser im München Modell 
sowie Neubau von vier Mehrfamilienhäuser in freier  
Vermietung; Neubau einer Kindertagesstätte 
Vorbescheid 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.03.2023 Az. 1.7-2022-10842-42, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.
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ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die  
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 27. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Falkenstr. 17
Gemarkung Sektion VII; Flurnr. 13989/0; Stadtbezirk: 5
Neubau eines Vorder-, Mittel-, Seiten- und Rückgebäudes 
und Errichtung einer Tiefgarage 
– VORBESCHEID / GENEHMIGUNGSVERLÄNGERUNG –

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 28.03.2023, Az. 1.7-2022-20809-21, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 14000/4 und Fl.Nr.: 13987, die dem Vor-
haben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 
71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-25560.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 28. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Fallmerayerstr. 22
Gemarkung: Schwabing, Fl.Nr.: 442/0, Stadtbezirk: 4
Nutzungsänderung: Lagerräume zu Sportraum im UG, 
Wohn- zu Gemeinschafts- und Sanitärräumen im EG, 
Speise- zu Büroräume im EG und Schaffung von Nut-
zungseinheiten

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.04.2023, Az. 1.1-2022-13306-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 417/32, Fl.Nr. 443/44, Fl.Nr. 443/45, Fl.Nr. 
443/46 und Fl.Nr. 443/47, die dem Vorhaben nicht zugestimmt 
haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des 
Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
vorgenannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de. 
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Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 04. April 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Felix-Dahn-Str. 9
Gemarkung: Bogenhausen, Flurnr. 172/11. Stadtbezirk: 13
Var. 1: Abbruch eines Einfamilienhauses. Neubau eines 
Mehrfamilienhauses mit 5 Einheiten und Tiefgarage.  
Var. 2: Abbruch eines Einfamilienhauses.  Neubau zweier 
Mehrfamilienhäuser mit je 3 Einheiten und Tiefgarage – 
VORBESCHEID

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.04.2023, Az.  6024-1.7-2022-15026-31, wurde 
der Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Im Rahmen des Antrags auf Vorbescheid werden für das oben 
genannte Vorhaben in zwei Varianten Fragen zur planungs-
rechtlichen Zulässigkeit wie Art der baulichen Nutzung, Maß 
der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubare Grund-
stücksfläche abgehandelt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Aus-
fertigung des Vorbescheides zuzustellen. Nachdem sich die 
benachbarten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Mit-
eigentümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 
BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 309, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-31@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233-20549.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 03. April 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Friedenspromenade 14
Gemarkung Trudering /Flurnr. 568/10 /Stadtbezirk: 15

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 29.03.2023, Az. 1.2-2022-10568-32, wurde  
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 567/5, 568/5 und Fl.Nr. 569, die dem 
Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 
BayBO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides 
zuzustellen. Die erforderliche Zustellung wird in pflichtgemä-
ßer Ermessensausübung aufgrund der großen Anzahl an 
Nachbarn entsprechend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch 
öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München ersetzt.
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt.

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 340, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24829.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 29. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung eines Vorbescheides  
gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 
Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gabelsbergerstr. 48 – 50
Gemarkung Sektion III / Flurnr. 5220/1 / 3. Stadtbezirk
Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Seitengebäude  
– VORBESCHEID – Nachgangsbescheid

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.04.2023, Az. 1.7-2020-23255-22, wurde der 
Vorbescheid für das oben genannte Vorhaben erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nrn. 5219, 5222 und 5223, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 71 Satz 4 i.V.m. 
Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Vorbescheides 
zuzustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 71 Satz 4 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Vorbescheidsverfahrens 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommission, 
Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Vereinbaren Sie 
dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse  
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 04. April 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Gärtnerstraße
Gemarkung Moosach / Flurnr. 1045/4 / Stadtbezirk: 10
Neubau eines Mehrfamilienhauses (118 WE) mit Tiefgarage 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.04.2023, Az. 1.2-2022-18769-42, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
schiebenden Bedingungen/ Auflagen/Nebenstimmungen/Ab-
weichungen/Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 1044/3, Fl.Nr. 1044/5, Fl.Nr. 1044/8 und 
Fl.Nr. 1045/13 , die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 523 und 524 einsehen. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-42@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233-22230, 233-26222, 233-24861 und 233-25000.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 03. April 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Hollandstr. 21
Gemarkung Schwabing / Flurnr. 986/17 / Stadtbezirk: 12
Anbau eines Zweifamilienhauses mit Tiefgarage an ein 
bestehendes Wohnhaus mit Teilabbruch- und Umbau-
maßnahmen am Bestandsgebäude 

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.04.2023, Az. 1.23-2022-21898-41, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 986/16 und Fl.Nr.: 988, die dem Vorha-
ben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzu-
stellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Ei-
gentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können sich über das Baugenehmigungsver-
fahren bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadt-
planung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukom-
mission, Blumenstraße 19, Zimmer 540, informieren. 
Vereinbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mail-
adresse plan.ha4-41@muenchen.de bzw. Telefonnummer  
233-22236.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 04. April 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Anwesen: Klarastr. 11
Gemarkung Neuhausen / Flurnr. 327/4 / 9. Stadtbezirk
Neubau 3er Wohngebäude (21 WE / EOF + 16 WE / MMM + 

19 WE / MMM) mit Tiefgarage – mit Mobilitätskonzept 
(Klarastr. 11 / Marsstr.)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.04.2023, Az. 1.2-2022-22005-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auf-
lagen, Abweichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 331/16, Fl.Nr. 328/19, Fl.Nr. 326/4, Fl.Nr. 
326, Fl.Nr. 322/6 und Fl.Nr. 329, die dem Vorhaben nicht zu-
gestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfer-
tigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. Nach-
dem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum von 
mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderliche 
Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die 
Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 209, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 05. April 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Landshuter Allee 8 – 10
Gemarkung: Neuhausen, Fl.Nr. 312/0, Stadtbezirk: 9
Nutzungsänderung von teilweiser Schulnutzung zu  
Büroflächen, Brandschutzsanierung sowie Entfall  
notwendiger Flure im 1. OG (MB 1.5, MB 1.7 und MB 1.8)

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 03.04.2023, Az. 1.1-2023-1056-22, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben erteilt.
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Den Nachbarn Fl.Nr. 308, Fl.Nr. 309, Fl.Nr. 312/5, Fl.Nr. 312/11 
und Fl.Nr. 313, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 211, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-22@muenchen.de. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 03. April 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Loherhofstr.
Gemarkung Trudering / Flurnr. 381/2 / Stadtbezirk: 15
Neubau von 8 Stadthäusern mit 6 Garagen  
und 2 Stellplätzen – hier: Haus 1 – 4 Änderungsantrag  
zu 1.2-2021-8726-32: hier Haus 1 – 4
Änderung: Gebäude Haus 1 und Verschiebung  
der Garagen Haus 1 und 2

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 04.04.2023, Az. 1.232-2022-24164-32, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Nebenstimmungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben,  
ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bau-
genehmigungsbescheides zuzustellen.
Die erforderliche Zustellung wird in pflichtgemäßer Ermessen-
sausübung aufgrund der großen Anzahl an Nachbarn entspre-

chend Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO durch öffentliche Bekannt-
machung im Amtsblatt der Landeshauptstadt München 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn haben die Möglichkeit, entsprechend der 
Rechtsbehelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzule-
gen.

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 340, einsehen. Ver-
einbaren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-32@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24829 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München,
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.

München, 04. April.2023 Referat für Stadtplanung und 
 Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Maistr. 6 
Gemarkung: Sektion VI; Flurnr.10029/0; Stadtbezirk: 2
Erneuerung des Daches mit Firstanhebung, Errichtung 
von 2 Dacheinschnitten, Einbau von Dachflächenfenstern 
und 2 Gauben, Anbau eines Außenaufzuges, Umnutzung 
eines Ladens in eine Wohneinheit im EG

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 05.04.2023, Az. 1.2-2022-19521-21, wurde die 
Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Ab-
weichungen und Befreiungen erteilt.

Den Nachbarn Fl.Nr. 10002; Fl.Nr. 10028; Fl.Nr. 10030 und 
Fl.Nr. 10031, die dem Vorhaben nicht zugestimmt haben, ist 
gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine Ausfertigung des Bauge-
nehmigungsbescheides zuzustellen. Nachdem sich die vorge-
nannten Grundstücke im Eigentum von mehr als 20 Miteigen-
tümern befinden, wird die erforderliche Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit 
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dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landes-
hauptstadt München als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 123, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089 233-
25560

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 05. April 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission

Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
für die von der Landeshauptstadt München
verwalteten rechtsfähigen Stiftungen
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund der Art. 16 Abs. 1 Satz 3, Art. 20 Abs. 2 und 3 des 
Bayerischen Stiftungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. September 2008 (GVBl. S. 834, BayRS  
282-1-1-WK) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. 
der Gemeindeordnung hat die Landeshauptstadt München 
am 21. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2023 erlassen, die hiermit gemäß Art. 65 Abs. 3 
der Gemeindeordnung bekannt gemacht wird:

I.

§ 1

Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der rechtsfähigen 
Stiftungen für das Haushaltsjahr 2023 werden hiermit fest-
gesetzt; sie schließen

1. im Ergebnishaushalt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von 15.272.400 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 15.409.000 €
und dem Saldo (Jahresergebnis) von  - 136.600 €

2. im Finanzhaushalt

a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 15.205.700 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 15.034.200 €
und einem Saldo von 171.500 €

b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0 €
und einem Saldo von  0 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von  0 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  0 €
und einem Saldo von  0 €

d) und dem Saldo des Finanzhaushalts
(Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) von  171.500 €

ab.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen nach den Stiftungshaushaltsplänen 
wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Teile.

III.

Die Haushaltssatzung für die von der Landeshauptstadt Mün-
chen verwalteten rechtsfähigen Stiftungen für das Haushalts-
jahr 2023 samt ihren Anlagen liegt bis zur nächsten amtlichen
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung montags bis don-
nerstags jeweils von 9.30 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags von 
9.30 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus, Marienplatz 8, Zimmer Nr.
492/IV. Stock (Stadtkämmerei), öffentlich auf.

München, 04. April 2023  Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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Weitere Informationen finden sich unter:
https://stadt.muenchen.de/infos/praeventionskette-freiham.
html

• Hochmuttinger Straße
 Feldmoching-Hasenbergl (24)
 Haus für Kinder
 36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
 75 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
 Integriert, Fertigstellung geplant II/2024

Die Landeshauptstadt München steht in der Verantwortung, 
den Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung zu erfüllen. 
Der Geschäftsbereich KITA im Referat für Bildung und
Sport behält sich deshalb vor, für die Erstbelegung von neu 
überlassenen städtischen Einrichtungen, Vorgaben hinsicht-
lich der Altersstruktur und Platzvergabe zu machen.
Der Geschäftsbereich KITA kann fordern, dass Kindergarten-
plätze in neuen Einrichtungen im Rahmen der Erstbelegung 
vorrangig mit 2-Jährigen belegt (maximal 12 Krippenkinder 
pro Kindergartengruppe) werden und dass, sobald eines die-
ser Kinder das 3. Lebensjahr vollendet, der hierdurch gewon-
nene Platz bis zur vollen lt. Betriebserlaubnis und Vertrag
zugelassenen Gruppenstärke mit Kindern der Altersgruppe 
der 3–6-jährigen gemäß Satzung unverzüglich nach belegt 
wird. Hortplätze in neuen Einrichtungen können im Rahmen 
der Erstbelegung vorrangig mit Kindern im Jahr vor der Ein-
schulung belegt werden. Unabhängig davon führt die KITA- 
Elternberatung zunächst alle Vormerklisten für die ausge-
schriebenen Kindertageseinrichtungen.

Der Träger ist verpflichtet diese Vormerklisten für die Auswahl 
zu übernehmen. Die Krippenplätze und Kindergartenplätze 
sind entsprechend dieser Liste zu vergeben. Bei der Erstver-
gabe ist der Träger von der KITA-Elternberatung bezeichneten 
Kinder im Krippen und Kindergartenalter, auch die hier be-
zeichneten Integrationskinder, aufzunehmen. Das Betreu-
ungspersonal ist vor Betriebsaufnahme auf die vorgesehene 
bedarfsgerechte Aufnahme behinderter oder von Behinde-
rung bedrohter Kinder ausdrücklich hinzuweisen. Einzelne 
Krippen- oder Kindergartenkinder können auch noch im Laufe 
des ersten Jahres nach Inbetriebnahme von der KITA Eltern-
beratung zur Aufnahme zugewiesen werden.

Der Träger darf bis zum Ablauf von 12 Monaten nach der In-
betriebnahme nur dann Zusagen hinsichtlich der Aufnahme 
von Krippen- und Kindergartenkindern erteilen, wenn die 
KITA Elternberatung vorher der Platzvergabe zugestimmt hat.

Wir bitten um Beachtung folgender, aktuell gültiger Bedingun-
gen:

 – Ein Antrag auf die Münchner Förderformel muss bei Ab-
schluss eines Vertrages zur Betriebsträgerschaft bei der 
Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und  
Sport, Geschäftsbereich KITA gestellt werden. Die Gewäh-
rung der Zuwendungen kann ab dem Monat der Antragstel-
lung erfolgen, in dem die Fördervoraussetzungen erfüllt  
sind. (*)

 – Die Höhe des Betriebskostenzuschusses richtet sich nach 
der Münchner Förderformel Zuschussrichtlinie, in der je-
weils geltenden Fassung), Sie können sich unter dem Link 
https://stadt.muenchen.de/infos/muenchner-foerderformel-
mff.html über die Münchner Förderformel sowie über die 
geltenden Beschlüsse usw. informieren. (*)

 – In einer Kindertageseinrichtung findet die Satzung über den 
Besuch der Kinderkrippen und Häuser für Kinder, Kinder-
gärten und Horte der Landeshauptstadt München (Kinder-
tageseinrichtungssatzung) Anwendung. Kinder mit beson-
deren Bedürfnissen und Förderbedarf haben, wie alle 

Bürgerversammlung des
22. Stadtbezirkes – Aubing-Lochhausen-Langwied
am 23.05.2023

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 22 – Aubing- 
Lochhausen-Langwied teile ich mit, dass am Dienstag, den 
23.05.2023 um 19.00 Uhr in der Mensa des Bildungscampus 
Freiham, Helmut-Schmidt-Allee 41, 81249 München, die  
Bürgerversammlung des 22. Stadtbezirkes – Aubing-Loch-
hausen-Langwied, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Herr Stadtrat Christian Müller übernehmen.

Oberbürgermeister
Dieter Reiter

Bürgerversammlung des
14. Stadtbezirkes – Berg am Laim
am 25.05.2023

In Abstimmung mit dem Bezirksausschuss 14 – Berg am Laim 
teile ich mit, dass am Donnerstag, den 25.05.2023 um 19.00 
Uhr, in der Turnhalle des Michaeligymnasiums, Hachinger-
Bach-Straße 25, 81671 München, die Bürgerversammlung 
des 14. Stadtbezirkes – Berg am Laim, stattfindet.

Die Leitung der Bürgerversammlung wird  
Frau Stadträtin Anne Hübner übernehmen.

Oberbürgermeister 
Dieter Reiter

Bekanntmachung und Auswahl von Trägerschaften
für bezuschusste soziale Einrichtungen:
Wiesentfelser Straße
Aubing-Lochhausen-Langwied (22)
Hochmuttinger Straße
Feldmoching-Hasenbergl (24)

Die Landeshauptstadt München beabsichtigt, die Träger-
schaft für städtische Bauten an freigemeinnützige und sonsti-
ge Träger zum Betrieb von anerkannten und genehmigten
öffentlichen Kindertageseinrichtungen zu übertragen:

•  Wiesentfelser Straße
 Aubing-Lochhausen-Langwied (22)
 Haus für Kinder
 36 Plätze für Kinder unter 3 Jahren
 75 Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt
 Integriert, Fertigstellung geplant I/2024

Die Kindertageseinrichtung in der Wiesentfelser Straße befin-
det sich im neu entstehenden Stadtteil Freiham. Dort wird in 
Kooperation von Referat für Bildung und Sport, Referat für 
Gesundheit und Umwelt und Sozialreferat eine Präventions-
kette aufgebaut. Im Zentrum steht dabei das gute und gesun-
de Aufwachsen für alle Kinder in Freiham. Eine Teilnahme an 
der Präventionskette wird gewünscht.

https://stadt.muenchen.de/infos/praeventionskette-freiham.html
https://stadt.muenchen.de/infos/praeventionskette-freiham.html
https://stadt.muenchen.de/infos/muenchner-foerderformel-mff.html
https://stadt.muenchen.de/infos/muenchner-foerderformel-mff.html
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Kinder, den Rechtsanspruch auf einen Kindertagesbetreu-
ungsplatz. In allen Einrichtungsarten sind deshalb bei  
entsprechendem Bedarf bereits ab Betriebsaufnahme zur 
gemeinsamen Förderung Plätze für Kinder mit Behinderung 
und Kinder, die von Behinderung bedroht sind, aufzuneh-
men. Das Personal ist vor Betriebsaufnahme darauf hinzu-
weisen.

 – Hinsichtlich der Entgelte sind die Regelungen in der Münch-
ner Förderformel, Zuschussrichtlinie Punkt 2.2 anzuwen-
den. Die jeweils geltenden Voraussetzungen des Faktors 
eallg sind zu beachten mit der Maßgabe, dass die Höchst-
beträge für die Inanspruchnahme der jeweiligen Buchungs-
stufe in der jeweiligen Nutzungs- und Besuchsart gemäß 
der Gebühren der städtischen Kindertageseinrichtungsge-
bührensatzung in der jeweils geltenden Fassung nicht  
überschritten werden dürfen. (*)

 – Die Vergütung des Personals muss gem. den Vorgaben  
der Zuschussrichtlinie zur Münchner Förderformel, in der 
jeweils geltenden Fassung, erfolgen. (*)

 – Die Überlassung erfolgt miet- und pachtfrei.

 – Der Träger darf keine Reduzierung seines bisherigen Platz-
angebotes im jeweiligen Stadtbezirk, wenn vorhanden,  
vornehmen. Es muss gewährleistet sein, dass der Bedarf, 
der aus der neuen Wohnbebauung entsteht, gedeckt ist.

Falls Sie Interesse haben sich zu bewerben, bitten wir Sie, 
Ihre Interessenbekundung schriftlich, bis spätestens  
05.05.2023 – es gilt das Datum des Eingangs bei der
LHM an die Landeshauptstadt München, Referat für Bildung 
und Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination 
und Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Lands-
berger Str. 30, 80339 München oder per E-Mail an  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de – zu senden. Sie erhalten dann 
die Bewerbungsformulare per E-Mail.
Bitte vergessen Sie nicht, bei Abgabe Ihrer Interessenbekun-
dung auch Ihre aktuelle E-Mail-Adresse anzugeben. Für die 
Bewerbung im Trägerauswahlverfahren sind ausschließlich die
vorgegebenen Unterlagen zu verwenden.
Zur Sicherstellung einer fristgerechten Abgabe dient der 
Briefkasten am Rathaus Marienplatz der LHM. (Bis 24.00 h 
wird der Eingang tagesgenau abgestempelt.)

Die Bewerbungsformulare beinhalten:
1. Das Vorblatt zum Bewerbungsformular
2. Das mehrseitige Bewerbungsformular
Ausschlusskriterien:
1. Ausschlusskriterium
Die Frist des Eingangs der Interessenbekundung wurde nicht 
eingehalten.
2. Ausschlusskriterium
Die Frist des Eingangs und/oder der Umfang der Bewerbungs-
unterlagen wurden
nicht eingehalten.
3. Ausschlusskriterium
Nichteinhaltung der Anlage 1 des Stadtratsbeschlusses vom 
26.06.2019
4. Ausschlusskriterium

Es ist hier insbesondere ausreichend darzulegen, dass die 
Voraussetzungen zur Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb 
der jeweiligen Kindertageseinrichtung gemäß § 45 SGB VIII
erbracht und die genannten Bedingungen erfüllt werden kön-
nen. (Siehe Vorgaben der Anlage 3 des Beschlusses zum 
„Start zur stufenweisen Einführung der MFF, vom 26.01.2011 
und die Vorgaben des Beschlusses „Weiterentwicklung der 
Münchner Förderformel“ vom 14.12.2011.) (*)
Die vollständige Bewerbung muss bis spätestens 02.06.2023 
bei der Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und 

Sport, Geschäftsbereich KITA, Abteilung Koordination und
Aufsicht Freie Träger, Trägerauswahlverfahren, Landsberger 
Str. 30, 80339 München, in der genannten Form in Papier und 
unterschrieben per Post eingegangen sein. Es gilt das Datum
des Eingangs bei der LHM. Zur Sicherstellung einer fristge-
rechten Abgabe dient der Briefkasten am Rathaus am Marien-
platz der LHM. (Bis 24.00 h wird der Eingang tagesgenau ab-
gestempelt.) 
Alle Kosten, die um Zuge dieser Bewerbung entstehen sind 
von den Bewerbern zu tragen und sind in keinem Fall erstat-
tungsfähig.

Folgende Kriterien werden für die Bewerbung/Gewichtung 
(Faktor 1,0) zugrunde gelegt:

Teil A für Bewerber ohne Betriebsträgerschaft
 – A1 Pädagogische Hauskonzeption
 – A2 Gesundheitsförderung
 – A3 Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern

Teil B für alle Bewerber
 – B1 Querschnittsaufgaben, Integration, Inklusion, Gen-

derthematik
 – B2 Sozialraumorientierung
 – B3 Organisationsstruktur und qualitätssichernde Maßnah-

men
 – B4 Auslastung und Belegung
 – Darstellung zur besonderen Eignung → greift erst bei en-

gem Wettbewerb (Gewichtung Faktor 2,5)

Bitte beachten Sie, dass es sich die Landeshauptstadt Mün-
chen vorbehält, bei wesentlichen Veränderungen der Grund-
lagen tatsächlicher oder rechtlicher Art von den hier bekannt - 
gemachten Rahmenbedingungen abzuweichen.

(*) Die derzeit dargestellten Trägerauswahlverfahren und die 
für später geplante Förderung des Betriebs beruhen auf den 
bisherigen Fördergrundlagen. Für diese Grundlagen sind
jedoch zeitnah Änderungen zu erwarten. Die weiteren Verfah-
rensschritte sowie die zukünftige Förderung würden dann auf 
den neuen, derzeit noch nicht bekannten, Grundlagen beruhen. 
Die Verträge werden, soweit diese bis dahin bereits bekannt 
sind, auf der Basis der neuen Regelungen abgeschlossen. 
Ggf. muss für bereits abgeschlossene Verträge nachträglich 
eine entsprechende Änderung vorgenommen werden.
Die Förderung nach der MFF wird ab Inkrafttreten der neuen, 
an die Stelle der bisherigen MFF tretenden, Förderregelungen 
durch diese ersetzt.

Für weitere Auskünfte zum Auswahlverfahren wenden Sie sich 
bitte an Tel. 089 / 233-84732 oder per E-Mail:  
tav.ft.kita.rbs@muenchen.de.

Für Auskünfte zur Fachplanung für die Einrichtungen im Aus-
wahlverfahren erreichen Sie die Abteilung Zentrales Immobili-
enmanagement im Referat für Bildung und Sport,
per E-Mail unter:

für die Wiesentfelser Str., Stadtbezirk 22;  
west-1.zim.rbs@muenchen.de
für die Hochmuttinger Str., Stadtbezirk 24;  
nord-1.zim.rbs@muenchen.de

München, 03. April 2023 Referat für Bildung und Sport
 Geschäftsbereich KITA
  Koordination und Aufsicht 

freie Träger
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Bekanntmachung 
Bauleitplanverfahren
hier: Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2  
des Baugesetzbuches (BauGB)

Stadtbezirk 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried- 
Fürstenried-Solln

 

Sektoraler Bebauungsplan Nr. 2188
Boschetsrieder Straße (südlich),
Aidenbachstraße (westlich),
ehemaliges Industriegleis (nördlich),
Geisenhausenerstraße (östlich)

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 22.03.2023 für 
das genannte Gebiet die Aufstellung des sektoralen Bebau-
ungsplanes Nr. 2188 beschlossen.

Derzeit liegt für das Gebiet, das von der Boschetsrieder Stra-
ße, der Aidenbachstraße, dem ehemaligen Industriegleis und 
der Geisenhausenerstraße eingegrenzt wird, nur ein Baulinien-
plan vor, das heißt, es besteht Baurecht nach § 30 Abs. 3 i. V. 
m. § 34 des Baugesetzbuches. 
Die vorhandenen Wohnbaurechtsreserven im Planungsgebiet 
haben eine wirksame Relevanz für die sozialstrukturelle Ent-
wicklung des bestehenden Gevierts wie auch für das Woh-
nungsangebot der Landeshauptstadt München insgesamt. 
Durch die anteilige Sicherung und Bereitstellung von bezahl-
barem Wohnraum für weite Bevölkerungskreise kann den 
deutlich und anhaltend angespannten Wohnungsmarktbedin-
gungen in der Landeshauptstadt München entgegengewirkt 
werden. Mit dem „Sektoralen Bebauungsplan“ nach § 9 Ab-
satz 2d des Baugesetzbuches liegt den Kommunen seit Som-
mer 2021 jedoch ein Instrument vor, durch das die zur Verfü-
gung stehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Schaffung 
geförderter Wohnungen auch im unbeplanten Innenbereich 
angewendet werden können. Für das Planungsgebiet ist für 
bestehendes, aber bislang nicht realisiertes Baurecht ein An-
teil von 40 Prozent gefördertem Wohnen (20 Prozent Einkom-
mensorientierte Förderung und 20 Prozent München Modell) 
als Festsetzung vorgesehen.

München, 31. März 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung

Änderung des Flächennutzungsplans
mit integrierter Landschaftsplanung für den Bereich 
III/28
Baierbrunner Straße (westlich), Siemensallee (nördlich)
Gleisweilerstraße (östlich), Allmannshausener Straße 
(östlich) 
Dönnigesstraße (südlich)

Die vom Stadtrat der Landeshauptstadt München am 
30.11.2022 beschlossene Änderung des Flächennutzungs-
plans mit integrierter Landschaftsplanung für den Bereich 
III/28 Baierbrunner Straße (westlich), Siemensallee (nördlich), 
Gleisweilerstraße (östlich), Allmannshausener Straße (östlich), 
Dönnigesstraße (südlich) wurde mit Hinweisen von der Regie-
rung von Oberbayern mit Bescheid vom 27.03.2023 – Az. 
4621.34_14-7 – gemäß § 6 des Baugesetzbuches genehmigt.

Die Änderung wird mit der Bekanntmachung gemäß § 6 Abs. 5 
des Baugesetzbuches wirksam.

Die Flächennutzungsplanänderung wird mit der Begründung 
und der Zusammenfassenden Erklärung vom Tag der Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung an zur Einsicht beim  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung – Hauptabteilung I, 
Blumenstraße 31 (Eingang Angertorstraße 2), 80331 München, 
III. Stock, Zimmer 328, bereitgehalten. Termine zur Einsicht-
nahme können telefonisch unter der Telefonnummer 089 / 233 
2 60 89 oder per E-Mail unter plan.fnp@muenchen.de verein-
bart werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt der Flächen-
nutzungsplanänderung Auskunft gegeben.

Hinweis gemäß § 215 des Baugesetzbuches:

Unbeachtlich werden

1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtli-
che Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
des Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemein-
de unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.

München, 31. März 2023 Referat für Stadtplanung 
 und Bauordnung

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Adlzreiterstr. 28
Gemarkung Sektion VI / Flurnr. 10268/0 / Stadtbezirk: 2
Anbau einer Balkonanlage mit drei Balkonen an ein Mehr-
familienhaus

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.04.2023, Az. 1.2-2023-1948, wurde die Bau-
genehmigung für das oben genannte Vorhaben unter Auflagen 
erteilt.
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Den Nachbarn Fl.Nr.: 10267, 10269 und 103122 die dem Vor-
haben nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bay-
BO eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zu-
zustellen. Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im 
Eigentum von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die 
erforderliche Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Landeshauptstadt München als bewirkt  
(Art. 66 Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 124, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-21@muenchen.de bzw. Telefonnummer 233 - 24531.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München  
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 06. April 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung

Bekanntmachung über den Jahresabschluss
der Münchner Stadtentwässerung
für das Wirtschaftsjahr 2021

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung durch den 
Wirtschaftsprüfer wurde der Münchner Stadtentwässerung 
der folgende uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN  
ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Münchner Stadtentwässerung, München 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUS-
SES UND DES LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Münchner Stadtentwäs-
serung, München, – bestehend aus der Bilanz zum 31. De-
zember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021  
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht der Münchner Stadtentwässerung, 
München, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

 – entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverord-
nung des Freistaates Bayern (EBV Bay) i.V.m. den einschlä-
gigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. De-
zember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

 – vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter 
Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem  
Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des § 24 EBV 
Bay und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 
GO Bay sowie § 25 Abs. 2 EBV Bay unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschluss-
prüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be-
schrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der Werkleitung für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht

Die Werkleitung ist verantwortlich für die Aufstellung des  
Jahresabschlusses, der den Vorschriften der EBV Bay in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jah-
resabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags lage des Eigen-
betriebs vermittelt. Ferner ist die Werkleitung verantwortlich 
für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 
den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist die Werkleitung 
dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
hat sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-
gig, anzugeben. Darüber hinaus ist sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entge-
genstehen.

Außerdem ist die Werkleitung verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt ein unter Beachtung 
der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
Vorschriften des § 24 EBV Bay entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner ist die Werkleitung verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstim-
mung mit den anzuwendenden Vorschriften der EBV Bay zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu  
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-
stellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein unter 
Beachtung der landesrechtlichen Vorschriften zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften des § 24 EBV Bay entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber 
keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB und Art. 107 GO Bay sowie § 25 Abs. 2 EBV Bay unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-
stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 
Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

 – identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – 
beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellun-
gen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 
durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche  
Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 
höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

 – gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

 – beurteilen wir die Angemessenheit der von der Werkleitung 
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von der Werkleitung dargestellten geschätz-
ten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

 – ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des von der Werkleitung angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf 
die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Anga-
ben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse 
oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 
Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort-
führen kann.

 – beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze  
ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen 
Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Eigenbetriebs vermittelt.

 – beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

 – führen wir Prüfungshandlungen zu den von der Werkleitung 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von der Werkleitung zugrunde geleg-
ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 
den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse 
wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen,  
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem,  
die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE  
ANFORDERUNGEN

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß Art. 107  
Abs. 3 Satz 2 GO Bay
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Wir haben die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs 
i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 
bis zum 31. Dezember 2021 geprüft. Gemäß § 7 Abs. 4 Nr. 2 
KommPrV Bay haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf un-
sere Prüfung einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Prüfung sind wir zu der Auf-
fassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt gewor-
den sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaft-
lichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass geben.

Die Werkleitung ist verantwortlich für die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und 
Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet 
hat.

Unsere Prüfung haben wir entsprechend dem IDW Prüfungs-
standard: Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-
schlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 
11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 
zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentli-
chen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Auf-
gabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit 
der Entscheidungen der Werkleitung und die Geschäftspolitik 
zu beurteilen.“

München, den 26. April 2022

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Anton Schreitt gez. Markus Kraus
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

Die Vollversammlung des Stadtrats der Landeshauptstadt 
München hat am 01. März 2023 den Jahresabschluss der 
Münchner Stadtentwässerung für das Wirtschaftsjahr 2021 
festgestellt. Der Jahresgewinn beträgt 846.125,64 €. Nach Be-
schluss des Stadtrates wird der Betrag von 846.125,64 € für 
die Einstellung in die allgemeine Rücklage verwendet.

München, 01. März 2023

gez. Dieter Reiter gez. Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Oberbürgermeister Berufsm. Stadträtin

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Münchner 
Stadtentwässerung liegen in der Zeit vom 21.04.2023 bis 
02.05.2023, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr, am Freitag von 
8.00 bis 12.00 Uhr, in der Friedenstraße 40, Zimmer 5.320, 
81671 München zur Einsicht auf.

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung 
gem. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
Anwesen: Camerloherstr. 72
Gemarkung: Laim; Flurnr.: 138/24; Stadtbezirk: 25
Erneuerung der Balkone im EG und 1.OG an der Ostseite 
am Haus 2

Mit Bescheid der Lokalbaukommission der Landeshauptstadt 
München vom 06.04.2023, Az. 6024-1.23-2023-3943-23, wurde 
die Baugenehmigung für das oben genannte Vorhaben unter 
Auflagen/Nebenstimmungen/Abweichungen/Befreiungen er-
teilt.

Den Nachbarn Fl.Nr.: 138/17, 138/23, 138/27, 138/28, 138/29, 
138/30, 138/47, 138/31 und Fl.Nr.: 138/37, die dem Vorhaben 
nicht zugestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 BayBO eine 
Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides zuzustellen. 
Nachdem sich die vorgenannten Grundstücke im Eigentum 
von mehr als 20 Miteigentümern befinden, wird die erforderli-
che Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
Die Zustellung gilt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amts-
blatt der Landeshauptstadt München als bewirkt (Art. 66  
Abs. 2 BayBO).

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsver-
fahrens bei der Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbau-
kommission, Blumenstraße 19, Zimmer 226, einsehen. Verein-
baren Sie dazu bitte einen Termin unter der E-Mailadresse 
plan.ha4-23@muenchen.de bzw. Telefonnummer 089/233 - 
24015.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personen-
kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrens-
gebühr fällig.
 

München, 06. April 2023 Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung
 HA IV - Lokalbaukommission
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Aufgebot verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten Sparkassenbücher der Stadt-
sparkasse München wurden als verlorengegangen gemeldet 
und deshalb das Aufgebotsverfahren beantragt:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers 

 
30003096777 Ceviz Burak Kaan und Selin
54069356 Bayer Cordula
34359109 Ehmann  Frank
76059872 Fillmann Rolf-Dieter
3003036310 Fillmann Rolf-Dieter
10343911 Freisleben Herta
10365690 Freisleben Herta
1149962 Gudeta  Mesfin
3000053151 Hillmann Gerhard
109373506 Hüttner Andreas
4000119133 Jasiqi Visare
17034315 Juri  Friedrich
10366086 Kluge-Bäuerlein Jürgen
49429921 Klusch Inge
35090638 Koneczny Gertrud
11341476 Krause Christian
3002942088 Moßandl  Helga
902325257  Rößler Adrian Pius
35022870 Rudolf Günther
50054204 Schmittner Erika
26416735 Schuhbeck Katharina
52035292 Schurtenberger Franz Xaver
10528081 Sichert Thomas
10421121 Sichert Thomas
3001010077 Sichert Thomas
87463691 Thomas Alexander und Thomas Lore
3001815905 Walder Angelika
22009898 Watzka Ursula
904025962 Wolff Sabine
41027657 Zielbauer Anna 

Es wurde am 11.04.2023 verfügt, das Aufgebotsverfahren ge-
mäß Art. 33 ff AGBGB durchzuführen. Die Inhaber der vorste-
hend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufge-
fordert, ihre Rechte unter Vorlage der Urkunden ab 11.04.2023 
binnen drei Monaten, d.h. bis spätestens 11.07.2023 bei der 
Stadtsparkasse München, Ungererstraße 75, 80805 München, 
anzumelden. Urkunden, für welche Rechte innerhalb der ge-
setzten Frist nicht geltend gemacht werden, werden nach Ab-
lauf dieser Frist für kraftlos erklärt.

München, 11. April 2023 Stadtsparkasse München
     Direktion Prozesse und IT

Kraftloserklärung verlorengegangener Sparkassenbücher

Die nachstehend aufgeführten, am 11.01.2023 als verloren 
aufgebotenen Sparkassenbücher, wurden mit Verfügung vom 
11.04.2023  für kraftlos erklärt, nachdem auf das erlassene 
Aufgebot innerhalb der dreimonatigen Einspruchsfrist Rechte 
Dritter nicht geltend gemacht wurden:

ausgestellt von der Stadtsparkasse München

Sparkassenbuch-Nr. auf den Namen des Einlegers 

75072710 Berndt  Niels
909038291 Braunschweig Ingeborg
106093511 Di Meola  Margherita
3002779381 Ebner Maria
21335476 Freiberger Markus
24053175 Feuerer Tassilo
96061122 Hoffmann  Gerhard
63054407 Kunze Margarete
3002811309 Monazah Mehrnoush
4000196560 Pertschy Rosina
27050715 Podiwin Rainer
3002847782 Raith  Marina
1573625 Ried Siegfried
115431603 Schleicher Ingrid
3001523343 Schleicher Ingrid
3002512337 Dr. Suchan  Michal
4000212615 Varsanyi Andras
61301172 Weißofner Albert
  

München, den 11. April 2023 Stadtsparkasse München
 Direktion Prozesse und IT
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Stadtkämmerei
Leitung: Christoph Frey
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
bdr.ska@muenchen.de

Direktorium
Leitung: Silvia Dichtl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
direktorium@muenchen.de

Kontakte der Stadtpolitik

Stadtspitze

Oberbürgermeister Dieter Reiter
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.ob@muenchen.de 

Bürgermeisterin Katrin Habenschaden
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm2@muenchen.de

Bürgermeisterin Verena Dietl
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
buero.bm3@muenchen.de

Stadtrat

Fraktion Die Grünen – Rosa Liste
Rathaus, Zimmer 339
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 20, Fax 233-9 26 84
gruene-rosaliste-fraktion@muenchen.de

Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER
Rathaus, Zimmer 249
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 50, Fax 233-9 27 47
csu-fw-fraktion@muenchen.de 

SPD/Volt-Fraktion
Rathaus, Zimmer 150
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 27, Fax 233-2 45 77
spd-rathaus@muenchen.de 

DIE LINKE./Die PARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 176
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 52 35, Fax 233-2 81 08
dielinke-diepartei@muenchen.de

FDP BAYERNPARTEI Stadtratsfraktion
Rathaus, Zimmer 218
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-9 26 45, Fax 233-2 04 36
fdpbayernpartei@muenchen.de

Fraktion ÖDP/München-Liste
Rathaus, Zimmer 118
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233-2 69 22
oedp-ml-@muenchen.de 

AfD
Rathaus
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 30 64 75 68
info@afd-stadtrat-muenchen.de

Nichtamtlicher Teil

Kontakte der Referate und des Direktoriums

Baureferat
Leitung: Dr.-Ing. Jeanne-Marie Ehbauer
Friedenstraße 40, 81671 München
baureferat@muenchen.de

Gesundheitsreferat
Leitung: Beatrix Zurek
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.gsr@muenchen.de

Kommunalreferat
Leitung: Kristina Frank
Denisstraße 2, 80335 München 
kommunalreferat@muenchen.de

Kreisverwaltungsreferat
Leitung: Dr. Hanna Sammüller-Gradl
Ruppertstraße 19, 80466 München
kreisverwaltungsreferat@muenchen.de

Kulturreferat
Leitung: Anton Biebl
Burgstraße 4, 80331 München
kulturreferat@muenchen.de

Mobilitätsreferat
Leitung: Georg Dunkel
Implerstraße 7-9, 81371 München
mobilitaetsreferat@muenchen.de

Personal- und Organisationsreferat
Leitung: Andreas Mickisch
Rathaus, Marienplatz 8, 80331 München
personal@muenchen.de

Referat für Arbeit und Wirtschaft
Leitung: Clemens Baumgärtner
Herzog-Wilhelm-Straße 15, 80331 München
wirtschaft@muenchen.de 

Referat für Klima- und Umweltschutz
Leitung: Christine Kugler
Bayerstraße 28a, 80335 München
r.rku@muenchen.de

Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Leitung: Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk
Blumenstraße 28b, 80331 München
s.plan@muenchen.de

Referat für Bildung und Sport
Leitung: Florian Kraus
Bayerstraße 28, 80335 München
bildung-und-sport@muenchen.de

IT-Referat
Leitung: Dr. Laura Dornheim
Agnes-Pockels-Bogen 21, 80992 München
rit@muenchen.de

Sozialreferat
Leitung: Dorothee Schiwy
Orleansplatz 11, 81667 München
sozialreferat@muenchen.de
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Bezirksausschuss-Geschäftsstellen

Stadtbezirke 1 Altstadt – Lehel, 2 Ludwigsvorstadt – Isarvor-
stadt, 3 Maxvorstadt, 4 Schwabing-West, 12 Schwabing – 
Freimann
BA-Geschäftsstelle Mitte
Marienplatz 8, 80331 München
Tel. 233 - 21311, - 21322, - 21333, - 21334, - 21255, 
Fax: 233 - 21370
bag-mitte.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 6 Sendling, 7 Sendling – Westpark,
8 Schwanthalerhöhe, 18 Untergiesing – Harlaching, 19 Thal-
kirchen – Obersendling – Forstenried – Fürstenried – Solln 
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstraße 14, 81373 München
Tel: 233-3 38 80, -1, -2, -3, -9, Fax 233-3 38 85
bag-sued.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 20 Hadern, 21 Pasing – Obermenzing, 22 Aubing 
– Lochhausen – Langwied, 23 Allach – Untermenzing, 25 Laim
BA-Geschäftsstelle West
Bürgerzentrum Rathaus Pasing Landsberger Straße 486, 
81241 München
Tel. 233-3 72 -24, -30, 233- 3 73 5 -2, -3, -4, 233- 3 74 15,
Fax 233-3 73 56
bag-west.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 9 Neuhausen – Nymphenburg, 10 Moosach, 
11 Milbertshofen – Am Hart, 24 Feldmoching – Hasenbergl
BA-Geschäftsstelle Nord
Hanauer Str. 1, 80992 München
Tel. 233-28562, 28067, 28429
bag-nord.dir@muenchen.de

Stadtbezirke 5 Au – Haidhausen, 13 Bogenhausen, 14 Berg 
am Laim, 15 Trudering – Riem, 16 Ramersdorf – Perlach, 
17 Obergiesing – Fasangarten 
BA-Geschäftsstelle Ost
Friedenstraße 40, 81660 München
Tel. 233-61 48 -0, -1, -2, -3, -4, -6, 233-6 14 90,
Fax 233-6 14 85
bag-ost.dir@muenchen.de  

Zentrale Informationsquellen der Stadt München 

Internetangebot
muenchen.de/rathaus – unter dieser Adresse finden interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger alle Leistungen, Angebote, 
Ämter und Behörden der Stadtverwaltung im Internet.
Unter dem Begriff „Dienstleistungsfinder“ gibt es auch einen 
Online-Service für die am meisten nachgefragten Leistungen 
der städtischen Behörden. Hier erhält man Informationen zu 
Adressen, Erreichbarkeit, Antragsformularen, Hinweise zu be-
nötigten Unterlagen und Gebühren. Die direkte Adresse lautet 
muenchen.de/dienstleistungsfinder

Online-Services der Stadtverwaltung
Über 100 Dienstleistungen, die Sie bereits online erledigen 
können, finden Sie auch unter muenchen.de/onlineservices

Die Behördennummer 115
Mit einer leicht zu merkenden Rufnummer erhalten Bürgerin-
nen und Bürger einen direkten Draht zur Verwaltung. Wird 
eine Frage wie z.B. zum Wohnsitz anmelden, Ausweis bean-
tragen oder Fahrzeug ummelden, gestellt, beantworten die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Service Centers der 
Landeshauptstadt München gerne Ihre Anliegen. Die 115 ist 
von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Stadt-Information im Rathaus
In der Stadt-Information im Rathaus erhalten Sie Prospekte, 
Informationsmaterial und Formulare zu unterschiedlichen The-
men. Die Mitarbeiter*innen stehen mit Rat und Hilfeleistung zur 
Verfügung. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, 
Samstag 10 bis 16 Uhr. Telefon 22 23 24 oder Mail an  
stadtinformation@muenchen.de

Rathaus Umschau
Die Rathaus Umschau ist der offizielle Pressedienst der  
Stadt München. Sie erscheint jeden Werktag ab 12 Uhr unter  
ru.muenchen.de und kann als Mail-Newsletter sowie als 
Push-Nachricht abonniert werden unter muenchen.de/ru-abo

Weitere Newsletter der Stadt München sowie von 
muenchen.de sind zu finden unter muenchen.de/newsletter

Ratsinformationssystem
Was macht der Münchner Stadtrat? Darüber informiert Sie 
RIS, das RatsInformationsSystem der Stadt München. RIS 
stellt unter der Adresse risi.muenchen.de Ihnen die Anträge, 
Anfragen sowie die öffentlichen Vorlagen und Beschlüsse zur 
Verfügung, mit denen sich der Münchner Stadtrat befasst.

Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet
Unter der Adresse muenchen.de/stadtrat-live können Interes-
sierte die Vollversammlungen des Stadtrats live im Internet 
mitverfolgen. Auf der Seite finden sich auch die Links zur je-
weiligen Tagesordnung sowie zu den Sitzungsprotokollen.

Stellenausschreibungen der Stadt München
Informationen zur Stadt München als Arbeitgeberin sowie zu 
Stellenausschreibungen der Landeshauptstadt finden Sie  
unter muenchen.de/karriere

„Die Stadt informiert“
Wissenswertes zu aktuellen Themen der Stadt finden Sie  
unter stadtinfo.muenchen.de

Das „Münchner Stadtrecht“
Eine Sammlung der vom Stadtrat der Landeshauptstadt  
München erlassenen Satzungen und Verordnungen ist zu  
finden unter muenchen.de/stadtrecht

Elektronische Vergabeplattform der Stadt München
Seit 2018 werden EU-Ausschreibungen der Landeshauptstadt 
München nur noch elektronisch über die eVergabe-Plattform 
unter vergabe.muenchen.de veröffentlicht inklusive der ge-
samten Kommunikation mit Ihnen. Weitere Informationen un-
ter muenchen.de/ausschreibungen

Kartendienst der Münchner Stadtverwaltung
München GeoPortal ist die zentrale Plattform für Themenkarten 
der Stadt München. Hier finden Sie u.a. den Amtlichen Stadt-
plan, die Bebauungspläne oder den Radlstadtplan. Neben den 
interaktiven Karten finden Sie zu den jeweiligen Themen auch 
Internetseiten mit weiterführenden Informationen.  
GeoPortal München ist erreichbar unter geoportal.muenchen.de 

Social Media Register
Eine Auflistung des Angebots der Stadt München und ihrer 
Einrichtungen im Bereich Social Media finden Sie unter 
muenchen.de/social-media-register 
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